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NIEDERSCHRIFT 

 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Wasserliesch 

am Dienstag, den 23.06.2020, 

in der Mehrzweckhalle Wasserliesch, In der Acht 

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:25 Uhr 

 
Anwesend waren: 
 
 
Ortsbürgermeister 
 
Herr Thomas Michael Thelen ( Vorsitzender ) 

 
 
Beigeordnete 
 
Frau Brigitte Thiel ( Schriftführerin ) 

Herr Rudolf Schmidt  

 
 
Mitglieder 
 
Frau Anne Cartier  

Frau Silke Engel  

Herr Gisela Feld  

Herr Patrick Ferring  

Herr Michael Jöckel  

Herr Artur Lambert  

Herr Ottmar Mengelkoch  

Herr Peter Mischo  

Herr Reiner Schmitt  

Frau Alexandra Schuh  

Herr Jan Sevenich  

Frau Nicole Stolze  

Herr Rainer Wagner  

 
 
 



 2 

Sonstige Teilnehmer 
 
Herr Maik Scharnweber ( zu TOP 1 ) 

Herr VG-Beigeordneter Guido Wacht  

 
 

Abwesend waren: 
 
 
Mitglieder 
 
Herr Reinhold Weber  

 

 

Tagesordnung:  siehe beigefügte Einladung, Anlage 1 

 
 

Beschlussfähigkeit des Rates festgestellt? Ja 

Form und Frist der Einladung bestätigt? Ja 

Niederschrift vom     28.01.2020     in Ordnung? Ja 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur TO? Ja 

Bestellung der / des Schriftführerin/s erfolgt? Brigitte Thiel 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Sitzung. 
 
Dann wurde die Tagesordnung behandelt. 
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ÖFFENTLICHER TEIL 

 

 
 

1 Erweiterung Radwegeverbindungen Wasserliesch 
Vorlage: 3T/1836/2020 

  
 Der Vorsitzende erläuterte den Sachverhalt anhand der Vorlage des Fachbe-

reichs 3T, die den Mitgliedern vorlag. 
Des Weiteren begrüßte der Vorsitzende Herrn Diplom-Geograph Maik Scharn-
weber, der sich zu der Machbarkeit der von den Fraktionen vorgelegten Plänen 
äußerte. 
 
 

 Aufgrund von einigem Klärungsbedarf soll zu diesem Thema ein Arbeitskreis 
„Fahrradwege“ gebildet werden. Das erste Treffen findet nach den Sommerferien 
statt. 
 

  
 
 
 

2 Grundsatzbeschluss über den generellen Umgang mit Anträgen nach § 10 
der Ausbaubeitragssatzung der Ortsgemeinde Wasserliesch auf Ablösung 
des einmaligen Ausbaubeitrages in der Maßnahme "Ausbau der Römer-
straße" 
Vorlage: 2B/0171/2020 

  
 Wegen Sonderinteresse nahmen die unten genannten Ratsmitglieder an der Be-

ratung und Beschlussfassung nicht teil. 
 
 
Der Vorsitzende verwies auf die Vorlage des Fachbereichs 2B, die den Mitglie-
dern vorlag. 
 
 

 Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Wasserliesch beschließt, Ablösungsanträge nach § 
10 der ABS für die Maßnahme „Ausbau der Römerstraße“ aufgrund des zu 
hohen Kostenrisikos und aufgrund des drohenden Verstoßes gegen den 
Haushaltsgrundsatz der Ausschöpfung von Einnahmen (§ 94 Absatz 2  
GemO) generell abzulehnen. Die Verwaltung wird beauftragt, eingehende 
Ablösungsanträge negativ zu bescheiden.“ 
 

 
 Abstimmungsergebnis:       6 Ja-Stimmen 

 1 Nein-Stimme 
 1 Enthaltung 
 

 
( Wegen Sonderinteresse nahmen folgende Ratsmitglieder an der Diskussion und 
der Abstimmung nicht teil:    Herr Rudolf Schmidt, Herr Ottmar Mengelkoch, Frau 
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Anne Cartier, Frau Alexandra Schuh, Herr Peter Mischo, Herr Michael Jöckel und 
Frau Silke Engel. ) 
 

 
 
 

3 Bürgerhaus/Gymnastikhalle Wasserliesch - Empfehlung zum Fördermittel-
antrag 
Vorlage: 3H/5701/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen erläuterte den Sachverhalt anhand der vorliegenden 

Vorlage des Fachbereichs 3. 
 

 Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinde Wasserliesch beschließt, dass die zusätzlichen Leis-

tungen ins Projekt „Erneuerung der Decke“ aufgenommen werden sollen 

und der Förderantrag mit den genannten Kosten gestellt werden soll.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 

4 Verkehrsberuhigung Hauptstraße / Neudorfstraße 
- Grundsatzbeschluss 
- Ermächtigung zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie 
Vorlage: 3T/1850/2020 

  
 Der Vorsitzende informierte den Rat über das Vorhaben; entsprechende Informa-

tionen lagen den Ratsmitgliedern vor. 
 

 Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Wasserliesch stimmt dem verkehrsberuhigten Aus-
bau der Hauptstraße / Neudorfstraße grundsätzlich zu. 
Sofern die Ermächtigung des Ortsbürgermeisters gem. Hauptsatzung zur 
Vergabe des Auftrages für die erforderliche Machbarkeit Studie nicht aus-
kömmlich ist, wird der Ortsbürgermeister ermächtigt, in Abstimmung mit den 
Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden den Ingenieurauftrag zu verge-
ben.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

5 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch 

 

5.1 Bauantrag zur Fassaden- und Nutzungsänderung des 2. Dachgeschosses 
von Speicher in Wohnraum in Wasserliesch, Flur 4, Flurstück 224/3 (Rö-
merstraße) 
Vorlage: 3H/5712/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen erläuterte das Bauvorhaben mittels der Vorlage des 

Fachbereichs 3, die den Mitgliedern vorlag. 
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 Der Ortsgemeinderat Wasserliesch fasste folgenden Beschluss: 
 

„Dem Bauantrag zur Fassaden- und Nutzungsänderung des 2. Dachge-
schosses von Speicher in Wohnraum in Wasserliesch, Flur 4, Flurstück 
224/3 wird zugestimmt.  

 
In Kenntnis der Verwaltungsvorlage und unter der Voraussetzung, dass 
die Stellplätze beider Häuser geprüft werden, wird das Einvernehmen 
gemäß § 36 BauGB hergestellt.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: 13  Ja-Stimmen 

   2  Enthaltungen 
 

 
 
 

5.2 Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgara-
ge auf den Grundstücken Gemarkung Wasserliesch, Flur 2, Flurstück 373 
und 377 (Auf Periol) 
Vorlage: 3H/5779/2020 

  
 Dieser Punkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung aufgenommen. 

 
Ortsbürgermeister Thelen teilte mit, dass der Antrag vor Kurzem eingegangen ist. 
Er erläuterte den folgenden Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt, auf den beiden o. g. Grundstücken ein Einfamili-
enwohnhaus mit Doppelgarage zu errichten. Die am 12. Juni 2020 bei der Unte-
ren Bauaufsicht eingegangene Planungskonzeption sieht für das Einfamilien-
wohnhausgebäude einen 1-vollgeschossigen Baukörper mit Flachdach vor.  
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes der 
Ortsgemeinde Wasserliesch, Teilgebiet „Im Cordel – Auf Periol“. Die Beurteilung 
des Bauvorhabens erfolgt folglich gemäß § 30 BauGB. 
 
Die Baugrundstücke des Antragstellers befinden sich laut Plandarstellung des 
Bebauungsplanes in der Bauzone 2. In diesem Bebauungsbereich sind laut den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes für Wohnhausgebäude Satteldächer bzw. 
Walmdächer mit einer Dachneigung von 28 – 40 Grad zulässig.  
Die vom Antragsteller dargestellte Bebauungskonzeption mit einem 1-
vollgeschossigen Wohnhausgebäude mit Flachdach entspricht weder hinsichtlich 
der Dachform noch der Dachneigung dieser Festsetzung des Bebauungsplanes. 
Zudem liegt der Bauvoranfrage kein Befreiungsantrag mit Begründung vor.  
 
Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und  

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit, einschließlich des Bedarfs zur Un-
terbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden die Befreiung erfor-
dern oder 

2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
3. die Durchführung des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht beabsich-

tigten Härte führen würde.  
und wenn die Abweichung unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist.  
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Eine Abweichung von der im Bebauungsplan festgesetzten Dachform und Dach-
neigung dient weder dem Wohl der Allgemeinheit, noch führt die Durchführung 
des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte. Eine entspre-
chende Abweichung wurde zudem im Geltungsbereich des vorliegenden Bebau-
ungsplanes bisher ausdrücklich nicht zugelassen.  
 
Eine Bebauung der beiden Baugrundstücke mit einem bebauungsplankonformen 
Wohnhausgebäude ist durchaus möglich.  
 
 

 Der Ortsgemeinderat Wasserliesch fasste folgenden Beschluss: 
 
„Der vorliegenden Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohn-
hauses in 1-vollgeschossiger Bauweise mit Flachdach sowie einer Doppel-
garage auf den Grundstücken Gemarkung Wasserliesch, Flur 2, Flurstücke 
Nr. 373 und 377, wird aus bauplanungsrechtlicher Sicht nicht zugestimmt.  
 
Das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird versagt.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: 12  Ja-Simmen 

   3  Enthaltungen 
 

 
 
 

6 Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

 

6.1 Bauantrag zur Erweiterung eines Wohnhauses sowie Neubau einer Garage 
auf dem Grundstück Gemarkung Wasserliesch, Flur 5, Flurstück 746 (In der 
Zehnt) 
Vorlage: 3H/5708/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen informierte, dass im Wege der Eilentscheidung gem. § 

48 GemO in Abstimmung mit den Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden fol-
gende Entscheidung gefasst wurde: 
 

„Dem vorliegenden Bauantrag zur Erweiterung eines Wohnhauses sowie 
zur Errichtung einer Garage auf dem Grundstück Gemarkung Wasserliesch, 
Flur 5, Flurstück 746, wird wie beantragt zugestimmt. 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 

 
Der Rat nahm dies zur Kenntnis. 
 

  
  
 

6.2 Jugendräume Wasserliesch - Sanierung Schimmelbefall - Auftragsvergabe 
und Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
Vorlage: 3H/5727/2020 

  
 Der Vorsitzende informierte, dass im Wege der Eilentscheidung in Abstimmung 

mit den Beigeordneten folgende Entscheidung getroffen wurde: 
 

„Der Auftrag für die Sanierung des Schimmelbefalls in den Jugendräumen 
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Wasserliesch wird an die Firma FL Raumkonzept, Löschemerstraße 3, 
54332 Wasserliesch, vergeben und gleichzeitig wird die überplanmäßige 
Bereitstellung des Betrages in Höhe von rund 6.000,00 € beschlossen.“ 

 
Der Rat nahm dies zur Kenntnis. 
 

  
  
 
 
 

7 Berichte und Verschiedenes 

 

7.1 Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 für die anteiligen Kosten der 
Ortsgemeinde Wasserliesch an einer Wasserleitung zur Ableitung von Au-
ßengebietswasser 

  
 Der Vorsitzende informierte, dass das Ministerium des Innern und für Sport für 

die o.g. Maßnahme aus Mitteln des Investitionsstocks 2020 eine Zuwendung von 
insgesamt 385.000 € bewilligt hat. 
Der Rat nahm dies zur Kenntnis. 

  
  
 
 

7.2 Übernahme des Wasserhauses an der Reiniger Brücke 

  
 Die Fraktionen sollen Vorschläge zur Nutzung des Gebäudes vorlegen. 
  
  
 
 

7.3 Jugend- und Kulturausschuss 

  
 Die Gemeinde hat einen Antrag für eine Städtepartnerschaft in Frankreich beim 

Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund gestellt. 
  
  
 
 

7.4 Homepage Gemeinde Wasserliesch 

  
 Der Vorsitzende wies auf die Informationen wegen Corona und der Eichenpro-

zessionsspinner auf der Homepage hin. Hier findet eine regelmäßige Aktualisie-
rung zu den Themen statt. 

  
  
 
 

7.5 Antrag der SPD 

  
 Die SPD stellte den Antrag. auf den geplanten Parkplatz an der Schule zu ver-

zichten und die vorhandene Fläche für ein Spielfeld für Ballspiele zu verwenden.  
Das Thema wird in der nächsten Gemeinderatsitzung behandelt. 
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7.6 Vorschlag der Wählergruppe Thiel 

  
 Die Wählergruppe Thiel schlug vor, dass sich interessierte Gemeinderats- und 

Bauausschussmitglieder zu einem Ortstermin in der Römerstraße treffen, um sich 
über den aktuellen Stand des Ausbaus zu informieren. 

  
  
 
 

7.7 Haus Hauptstraße 34 – ehemalige Schule 

  
 Der Vorsitzende informierte, dass der Blumenladen „Unverblümt“ in das Gebäude 

eingezogen ist. Der neue Eigentümer des Hauses wird das auf dem Grundstück 
stehende Kreuz gemäß den Vorschriften des Denkmalschutzes renovieren. 
 

  
  
 
 

7.8 Baumprüfung an der Kirche und dem Panoramasteig 

  
 Der Vorsitzende informierte über Baumprüfungen hinter der Kirche und am Pano-

ramasteig. Ein Baum hinter der Kirche musste aus Sicherheitsgründen gefällt 
werden. Die Kirche erklärte sich bereit, die Kosten für die Pflanzung eines neuen 
Baumes zu übernehmen. 

  
  
 
 

7.9 Eröffnung des Panoramasteigs 

  
 Die Eröffnung des Panoramasteigs soll an dem Datum der Wasserliescher Kir-

mes stattfinden. 
  
  
 
 

7.10 Termin nächste Ratssitzung 

  
 Nächste Gemeinderatsitzung: 29. September 2020 

 
  
  
 
Es folgt der nichtöffentliche Teil. 
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